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Der Gemeinderat von Schäftlarn hat in der Sitzung vom 26.07.2023 die 05. Änderung des
Flächennutzungsplans beschlossen. Der Änderungsbeschluss wurde am ................. öffentlich
bekannt gemacht.

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und
Anhörung für den Vorentwurf der Flächennutzungsplanänderung sowie die frühzeitige
Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurde in der Fassung vom 26.07.2023 in der Zeit
vom ...................... bis .................. durchgeführt.

Die Würdigung der eingegangenen Stellungnahmen und der Billigungs- und Auslegungsbeschluss
erfolgten am .......................

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3.2 BauGB zum Entwurf der Flächennutzungsplan-
änderung in der Fassung vom ................. hat in der Zeit vom .................... bis ...........................
stattgefunden. Die Planunterlagen konnten dabei sowohl auf der Homepage der Gemeinde
Schäftlarn auf elektronischem Wege als auch als Papierfassung im Rathaus eingesehen werden.

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4.2 BauGB zum
Entwurf der Flächennutzungsplanänderung in der Fassung vom ....................hat in der Zeit vom
.............. bis .........stattgefunden. Die Beteiligung der Behörden erfolgte ausschließlich auf
elektronischem Wege.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom .................... über die vorgebrachten Bedenken und
Anregungen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB abgewogen.

Die Gemeinde Schäftlarn hat mit Beschluss des Gemeinderats vom .................... die
Flächennutzungsplanänderung in der Fassung vom ....................... festgestellt.

Gemeinde Schäftlarn, den .............................

_______________________

Christian Fürst, Erster Bürgermeister                                                            Siegel

Das Landratsamt München hat die Flächennutzungsplanänderung mit Bescheid vom ................ AZ
4.1-0007/21/FNP gemäß § 6 BauGB genehmigt.

Ausgefertigt

Gemeinde Schäftlarn, den .............................

_______________________

Christian Fürst, Erster Bürgermeister                                                            Siegel

Die Erteilung der Genehmigung der Flächennutzungsplanänderung wurde am  ..........................
gemäß § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.

Die 05. Flächennutzungsplanänderung ist damit wirksam.

Gemeinde Schäftlarn, den .............................

________________________

Christian Fürst, Erster Bürgermeister                                                            Siegel

Gemeinde Schäftlarn
Landkreis München
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